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I GRUNDSÄTZLICHES 

 

DAS MAG ALS FÜHRUNGSINSTRUMENT 

Das MAG ist ein wichtiges Führungsinstrument der kantonalen Verwaltung Basel-Landschaft. 
Im MAG wird jährlich Bilanz über die vergangene Periode gezogen, es werden die neuen Ziele 
und Aufgaben vereinbart sowie die persönlichen Entwicklungsperspektiven und -massnahmen 
besprochen. Das MAG fördert den Dialog und soll allen Mitarbeitenden die Möglichkeit zum 
ehrlichen und konstruktiven Feedback geben. Das MAG schafft innerhalb der kantonalen Ver-
waltung BL ein gemeinsames Verständnis über die strategischen Schwerpunkte und unterstützt 
Vorgesetzte und Mitarbeitende dabei, ihr Handeln gezielt auf die übergeordneten Ziele auszu-
richten. 

 

MIT WELCHEN MITARBEITENDEN WIRD EIN MAG GEFÜHRT? 

Eine vorgesetzte Person führt mit folgenden Personen ein MAG1:  

 Mitarbeitende mit unbefristeten Arbeitsverträgen 
 Mitarbeitende mit befristeten Arbeitsverträgen, die sich über mehr als 12 Monate erstrecken 
 neu eingetretene Mitarbeitende (vor Ablauf der Probezeit) 

 
 

WELCHES SIND DIE VERANTWORTLICHKEITEN UND ROLLEN IM PROZESS? 

Mitarbeitende: 
 bereiten sich auf das MAG vor und vertreten die eigene Sichtweise transparent und be-

gründet  
 tragen zu einem offenen, respekt- und vertrauensvollem Gespräch bei  
 übernehmen Selbstverantwortung bei der Umsetzung der vereinbarten Ziele und Mass-

nahmen 
 melden der vorgesetzten Person frühzeitig, wenn die Zielerreichung gefährdet ist 
 können die Durchführung eines MAGs verlangen 
 können die Initiative für eine Standortbestimmung/ein Zwischengespräch ergreifen 
 können bei Differenzen innerhalb von 10 Tagen ein Gespräch auf nächst höherer Stufe 

verlangen 
 

                                                             
1 §10 SGS 150.11 
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Direkte Vorgesetzte: 
 führen mit jedem/jeder Mitarbeitenden der Zielgruppe gemäss §10 der Personalverordnung 

einmal jährlich ein MAG 
 laden die Mitarbeitenden frühzeitig mit allen notwendigen Informationen ein  
 bereiten sich auf das MAG vor und haben die Verantwortung für die Durchführung des 

MAGs und die Gesprächsleitung  
 sorgen für ein offenes, respekt- und vertrauensvolles Gespräch  
 führen das MAG vollständig und in guter Qualität: formulieren aus übergeordneten Vorga-

ben abgeleitete individuelle Ziele mit eindeutigen Messkriterien, begründen Entscheidun-
gen, formulieren aus Zielen und Bedarf abgeleitete Entwicklungsmassnahmen usw.   

 machen Beurteilungen für den/die Mitarbeitende/n transparent und begründen sie explizit 
 ergreifen die Initiative für allfällige Standortbestimmung(en)/Zwischengespräch(e) 
 besprechen im Vorfeld die MAGs von Mitarbeitenden mit der Gesamtbeurteilung C, B und 

AAA mit der nächst höheren vorgesetzten Stelle 
 leiten das MAG in definierten Fällen zur Kenntnisnahme an die nächst höhere Stelle weiter 

(vgl. Kapitel "Unterschriften) 
 
 

FORMULARHANDHABUNG UND ZEITAUFWAND  

Grundsätzlich wird im MAG-Gespräch mit 2 Formularen gearbeitet. Die Beurteilung der Zieler-
reichung und der Kompetenzen erfolgt auf dem vorhandenen Formular (der ablaufenden Beur-
teilungsperiode). Die Ziele für die kommende Beurteilungsperiode werden auf einem neuen 
Formular eingetragen. Es bleibt den Vorgesetzten überlassen, mit nur einem Formular zu arbei-
ten. 

Das MAG ist ein wichtiges Führungsinstrument. Eine seriöse Anwendung erleichtert die gezielte 
Personalführung und der notwendige Zeitaufwand für den MAG-Gesamtprozess ist in den Au-
gen der Mitarbeitenden insbesondere auch ein Zeichen der Wertschätzung. Bisherige Erfah-
rungen zeigten, dass die Durchführungszeit für ein MAG ca 1.5 Stunden beträgt. Dazu müssen  
Vor- und Nachbereitungszeit eingerechnet werden. Nicht jedes MAG verlangt den gleichen 
Aufwand. Es ist in der Verantwortung und im Ermessen der Führungspersonen sowohl 
den Zeitaufwand für das MAG-Gespräch als auch die Vor- und Nachbereitung auf den/die 
jeweilige/n Mitarbeitende/n anzupassen. 

 
 

WANN WIRD DAS MAG DURCHGEFÜHRT?  

Die erste Lesung des Regierungs- und Jahresprogramms inkl. Investitionsrechung und Finanz-
plan findet Ende Juni eines jeden Jahres statt. Unmittelbar danach kann der Prozess des Her-
unterbrechens der Ziele in den Direktionen gemäss Direktionsvorgaben begonnen werden.   
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Die MAGs 2011 mit den Mitarbeitenden müssen Ende Januar abgeschlossen sein. Die neue 
Zielperiode beginnt jeweils am 1. Januar eines Jahres.  

 

 

 

ZWISCHENGESPRÄCHE/STANDORTBESTIMMUNGEN 

Für den Erfolg ist es wichtig, dass der Austausch zwischen den Vorgesetzten und den Mitarbei-
tenden über die Ziele und den Stand der Zielerreichung während des ganzen Jahres stattfindet. 
Von diesem Grundsatz ausgehend erfolgen Standortbestimmungen idealerweise laufend, wer-
den aber mindestens in der Halbzeit der Beurteilungsperiode empfohlen. Die Terminierung der 
Zwischengespräche ist frei. 

 

DAS MAG-FORMULAR FÜR PROBEZEITGESPRÄCHE 

Das MAG-Formular eignet sich auch als Instrument für die Probezeit. Ausgewählte MAG-
Formularteile bieten eine geeignete Grundlage für das Vereinbaren und Beurteilen von Zielen 
mit neu eingetretenen Mitarbeitenden für die Dauer der Probezeit.  

 

UNTERSCHRIFTEN 

Mit ihrer Unterschrift auf dem MAG-Formular bestätigen die Mitarbeitenden, dass das Gespräch 
stattgefunden hat und sie Kenntnis von den im Formular festgehaltenen Inhalten haben2

. 

Die nächst höhere vorgesetzte Person nimmt dann in das MAG-Formular Einsicht und gibt mit 
ihrer Unterschrift die Zustimmung, wenn 

 

                                                             
2 §10 SGS 150.11 
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 Mitarbeitende in der MAG-Gesamtbeurteilung ein C, B oder AAA haben.  
 Mitarbeitende eine Gesprächswiederholung verlangt haben3  
 Mitarbeitende dies ausdrücklich wünschen 
 neue direkt unterstellte Führungskräfte, die in der ersten bis max. zweiten Durchführungs-

runde MAGs bzw. Probezeitgespräche führen und der/die beurteilte Mitarbeitende damit 
einverstanden ist.  
 
Hinweis: Neue Führungskräfte sind solche, die eine Führungsfunktion neu übernommen 
haben oder neu in die Verwaltung eingetreten sind. Bei der zuletzt genannten Gruppe ist 
die Führungserfahrung zu berücksichtigen.   
 
 

DIFFERENZEN 

Ist die/der Mitarbeitende mit der Beurteilung nicht einverstanden, kann sie oder er innerhalb von 
10 Arbeitstagen die Wiederholung des Gesprächs mit der nächst höheren vorgesetzten Person 
verlangen. Die direkte vorgesetzte Person (des Erstgesprächs) nimmt nochmals daran teil4. 
Dies ist die letzte Beurteilungsinstanz und der Beurteilungsprozess ist abgeschlossen. 

 

 

                                                             
3 §11 SGS 150.11 
4 §11 SGS 150.11 
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II GESPRÄCHSVORBEREITUNG 

Folgende Punkte sind zur Gesprächsvorbereitung wichtig: 

Mitarbeitende 

Die Vorbereitung erfolgt idealerweise anhand des MAG-Formulars der laufenden Periode. Mit-
arbeitende machen sich in diesem Rahmen Überlegungen zu folgenden Punkten: 

 die eigene Zielerreichung 
 Selbsteinschätzung des eigenen Verhaltens in Bezug auf die geforderten Kompetenzen 

der zugehörigen Mitarbeitendenstufe 
 Zusammenarbeit mit dem/der Vorgesetzten, im Team und in der Organisationseinheit 
 Verbesserungsmöglichkeiten von Produkten, Dienstleistungen, Abläufen etc.  
 persönliche Anliegen und Feedbacks, die dem/der Vorgesetzten anlässlich des MAGs 

kommuniziert werden möchten 
 Auseinandersetzung mit der beruflichen Situation, den eigenen Fähigkeiten und Entwick-

lungsperspektiven sowie die Beurteilung der Umsetzung und Qualität von bereits be-
schlossenen Entwicklungsmassnahmen 

 mögliche Ziele für die kommende Periode 
 für Mitarbeitende mit Führungsverantwortung oder Projekt-/Fachkader: Obligatorische 

Auseinandersetzung mit den übergeordneten Zielen der Organisationseinheit (Vorgesetzte 
füllen dafür das Beiblatt 2 aus und stellen es der zu beurteilenden Person im Vorfeld des 
MAGs zu) 

Vorgesetzte  

Vorgesetzte bereiten sich analog vor. Sie setzen sich mit den Mitarbeitenden in Bezug auf fol-
gende Themen auseinander und/oder nehmen eine Beurteilung vor: 

 die gesetzten Ziele, die Kompetenzen in Bezug auf die zugehörige Mitarbeitendenstufe, die 
Teamsituation, die Stellenbeschreibung etc 

 Auseinandersetzung mit den Fähigkeiten und Potenzialen des/der Mitarbeitenden sowie 
potenziellen Entwicklungsperspektiven  

 Ziele für die kommende Periode 
 für Vorgesetzte mit Mitarbeitenden in leitender Funktion oder von Projekt-/Fachkader: Zu-

stellen des Beiblatts 2 mit den übergeordneten Zielen im Vorfeld des MAGs  
 Es ist wünschenswert, dass Vorgesetzte die MAGs von Mitarbeitenden mit einer MAG-

Gesamtbeurteilung von C, B oder AAA bereits im Vorfeld mit ihrer nächst höheren vorge-
setzten Stelle besprechen.  

 Zur optimalen Einführung neuer Führungskräfte ist es wünschenswert, dass die nächst 
höhere Stelle die MAGs oder Probezeitgespräche in der ersten bis max. zweiten Durchfüh-
rungsrunde gemeinsam vorbereitet.  

 Vorgesetzte haben zudem die Verantwortung für die Rahmenbedingunen des MAG-
Gesprächs: Reservation eines geeigneten Raums, rechtzeitige Planung eines genügend 
grossen Zeitfensters, um ein ungestörtes Gespräch zu gewährleisten etc. 

 bestehende Überzeiten/Feriensaldi etc. des/der Mitarbeitenden 
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III GESPRÄCHSDURCHFÜHRUNG  

HINWEISE ZUM AUFBAU DES FORMULARS/DES GESPRÄCHS  

Das MAG-Formular besteht aus drei Bausteinen.  

Die vorgegebene Gliederung soll aber nicht zu einer unflexiblen Gesprächsführung verleiten. Es 
liegt in der Verantwortung und im Ermessen der Beteiligten, das Gespräch zwar zielori-
entiert, aber auch flexibel und der Situation angepasst zu gestalten sowie Schwerpunkte 
zu setzen. Das MAG ist ein Dialog zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten. Nur in der not-
wendigen Offenheit, Wertschätzung und Fairness kann ein persönliches und zweckgerichtetes 
Gespräch entstehen. 

Tipps für den Gesprächsaufbau:   

Das Gespräch besteht im Wesentlichen aus sechs Schritten:  
 

 Schritt 1: Das Erreichen der vereinbarten Ziele beurteilen (Baustein A) 
 Schritt 2: Die Kompetenzen des/der Mitarbeitenden beurteilen (Baustein A & Beiblatt 1) 
 Schritt 3: Die Gesamtleistung würdigen (Baustein A)   
 Schritt 4: Sich gemeinsam über die Zusammenarbeit und mögliche Verbesserungen der 

Qualität in der Organisation austauschen sowie allfällige Massnahmen vereinbaren. Aber 
auch bereits vereinbarte Massnahmen überprüfen (Baustein B) 

 Schritt 5: Berufliche Perspektiven thematisieren und mögliche Entwicklungsmassnahmen 
vereinbaren. Aber auch bereits vereinbarte Massnahmen überprüfen (Baustein C) 

 Schritt 6: Ziele für das kommende Jahr vereinbaren (  bei MAG’s mit Fach- und Füh-
rungskräften in Bezugnahme auf die übergeordneten Ziele)  (Baustein A & Beiblatt 2) 
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BAUSTEIN A: ZIELE UND KOMPETENZEN 

Baustein A hat die Zielvereinbarung und die Beurteilung der Zielerreichung sowie die Kompe-
tenzbeurteilung zum Inhalt. Die Beurteilungen der Zielerreichung und der Kompetenzen 
werden am Ende des Bausteins A zur MAG-Gesamtbeurteilung zusammengefasst. Integrale 
Bestandteile dieses Bausteins sind:  

 Beiblatt 1, das die Kompetenzen pro Mitarbeitendenstufe abbildet  
 Beiblatt 2 für Führungskräfte und Fach-/Projektkader, das die Auseinandersetzung mit den 

übergeordneten Zielen ermöglicht  
 

 

 

Die vereinbarten Ziele sind die zentralen Arbeitsschwerpunkte in der bevorstehenden Beurtei-
lungsperiode. Es handelt sich um verbindliche Absprachen zwischen Mitarbeitenden und Vor-
gesetzten, die ein ergebnisorientiertes Arbeiten ermöglichen. Darum beschreibt ein Ziel kurz 
und konkret einen angestrebten Zustand, ohne dabei den Weg zur Zielerreichung vorzuschrei-
ben. Es sollten daher keine Ziele vereinbart werden, deren Erreichung sich nicht überprüfen 
lässt. Ziele können sich auf Kern- oder Standardaufgaben einer Stelle beziehen. Ziele nehmen 
aber auch Bezug auf Neuerungen, die erreicht werden sollen, z.B. bei Organisationsformen, 
Arbeitsmitteln, Abläufen, Projekten, Produkten oder die Qualität von Produkten oder Verfahren 
etc. Es gibt keine Vorgaben in der Anzahl von Zielen. Es sollten jedoch nicht zu viele Ziele ge-
setzt werden. Es wird die Formulierung von 2 bis 4 Zielen empfohlen. 
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Für die Zielformulierung haben sich die SMART-Kriterien bewährt.  
 

  SMART steht für: 
 
S  Spezifisch 

Eindeutig formuliert und schriftlich vereinbart. Die Formulierung ist konkret auf die Aufgabe des Mit-
arbeitenden zugeschnitten und lässt keinen Spielraum für Interpretationen. 

M   Messbar 
 Die Beteiligten sind sich einig, wie die Zielerreichung überprüft werden soll. Beide Seiten wissen, 

was voneinander erwartet wird, quantitativ wie auch qualitativ. 
A  Anspruchsvoll und erreichbar 

Um das Ziel zu erreichen, bedarf es einer Anstrengung. Es ist  motivierend und realistisch. 
R   Resultatorientiert 

Beschrieben werden das Ergebnis und der Endzustand und nicht die einzelnen Tätigkeiten. 
T   Terminiert  

Die Zielformulierung enthält eine konkrete überschaubare Zeitvorgabe 
 

 Beispiele für konkrete Ziele: 
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 Mitarbeitende und übergeordnete Ziele: 

Die im Vorwort beschriebenen Schwerpunkte des Jahresprogramms und die Personalentwick-
lungsziele bieten Impulse zur Formulierung entsprechender Mitarbeitendenziele, die selbstver-
ständlich mit eigenen Schwerpunkten der Direktion oder der Dienststelle ergänzt werden kön-
nen.   

 Führungskräfte und Projekt-/Fachkader und übergeordnete Ziele: 

Führungskräfte, Fach- und Projektkader haben die besondere Verantwortung, mit ihren indivi-
duellen Zielen einen Beitrag zur Erfüllung der Strategien und übergeordneten Ziele zu leisten. 
Deshalb ist es notwendig, dass die vorgesetzte Person sich mit ihren Führungskräften und Pro-
jekt-/ Fachkader über die relevanten übergeordneten Ziele auseinandersetzt. Dies geschieht 
anhand des Beiblattes 2, das integraler Bestandteil des MAG-Formulars ist. Die vorgesetzte 
Person stellt sicher, dass die betreffenden Mitarbeitenden das ausgefüllte Beiblatt 2 rechtzeitig 
vor dem MAG erhalten.  

 

 

BEURTEILUNGSSKALA UND BEURTEILUNGSWERTE 

Grundlage für die Beurteilung sind die im Zielvereinbarungsgespräch abgemachten Beurtei-
lungsgrundlagen und Termine. Beurteilungen basieren auf Fakten und Beobachtungen. Letzte-
re beschreiben und rechtfertigen eine Beurteilung. Die schriftliche Beurteilung ist daher von 
grosser Bedeutung. Sie bildet das eigentliche Kernstück der Würdigung der Leistungen des/der 
Mitarbeitenden. Zur Beurteilung der Zielerreichung und der Kompetenzen von Mitarbeitenden 
wird zusätzlich die folgende Beurteilungsskala verwendet.  
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Achtung! Beurteilungswert A heisst, dass das Ziel oder die Kompetenz zu 100% erfüllt ist.  
  Dies kommt einer vollumfänglich guten Leistung gleich! 

Beurteilungswerte Einzelbeurteilung  
Zielvereinbarung und Kompetenzen 

Gesamtbeurteilung  
Ziele & Kompetenzen 

Übertrifft die Anforde-
rungen  
deutlich 

Alle Aspekte der Zielsetzung und der Kompetenz 
werden deutlich übertroffen: 

Sämtliche Beurteilungsgrundlagen (vereinbarte In-
dikatoren, Messwerte, Termine etc.) werden deutlich 
überschritten. Die Qualität ist überdurchschnitt-
lich. Es gibt eine nachweisbar ausgezeichnete 
Leistung im Verhalten. 

Übertrifft die allermeisten Anforderun-
gen im Ziel- und Kompetenzbereich deut-
lich.  

Der Leistungsausweis ist durchgängig 
überdurchschnittlich. 

Übertrifft die Anforde-
rungen 

Erfüllt alle Aspekte der Zielsetzung und der Kompe-
tenz und übertrifft sie in einigen/wichtigen Berei-
chen: 

Einige/wichtige Beurteilungsgrundlagen (vereinbarte 
Indikatoren, Messwerte, Termine etc.) werden über-
schritten. Es gibt eine nachweisbar gute bis sehr 
gute Leistung im Verhalten. 

Erfüllt sämtliche Anforderungen im Ziel- 
und Kompetenzbereich und übertrifft die 
Erwartungen in einigen / wichtigen 
Bereichen.  

In diesen Bereichen ist die Leistung 
überdurchschnittlich. 

Entspricht vollumfäng-
lich den Anforderungen 

Erfüllt durchgängig alle Aspekte der Zielsetzung und 
der Kompetenz: 

Sämtliche Beurteilungsgrundlagen (vereinbarte In-
dikatoren, Messwerte, Termine etc.) sind eingehalten 
und erreicht. Die Qualität ist gut. Es gibt eine nach-
weisbar gute Leistung im Verhalten. 

Erfüllt sämtliche Anforderungen im Ziel- 
und Kompetenzbereich. Entspricht voll-
umfänglich den Erwartungen in sämtli-
chen Bereichen. Diese werden durchgän-
gig in guter Qualität erfüllt. 

Unter den Anforderungen Erfüllt die meisten Aspekte der Zielsetzung und der 
Kompetenz, aber nicht alle:  

Die  Beurteilungsgrundlagen (vereinbarte Indikatoren, 
Messwerte, Termine etc.) sind mehrheitlich eingehal-
ten und erreicht. Einige vereinbarte Kriterien sind 
jedoch nur in Teilschritten oder in nicht guter Quali-
tät erreicht. Die Leistung im Verhalten genügt bei 
gewissen Anforderungen nachweisbar nicht. 

Erfüllt teilweise die gestellten Anforde-
rungen im Ziel- und Kompetenzbereich. 
Entspricht insgesamt nicht vollumfäng-
lich den Erwartungen. Diese werden nicht 
durchgängig und/oder nicht in immer 
guter Qualität erfüllt. 

Deutlich unter den An-
forderungen 

Erfüllt die meisten Aspekte der Zielsetzung und der 
Kompetenz nicht: 

Die Beurteilungsgrundlagen (vereinbarte Indikatoren, 
Messwerte, Termine etc.) sind nicht oder mehrheitlich 
nicht erreicht und/oder weisen eine mangelnde Quali-
tät auf. Die Leistung im Verhalten ist nachweisbar 
mangelhaft. 

Erfüllt die gestellten Anforderungen im 
Ziel- und Kompetenzbereich in grossem 
Ausmass nicht. 

Entspricht insgesamt nicht den Erwar-
tungen. Diese werden nicht und/oder in 
mangelhafter Qualität erfüllt. 

AAA 

AA 

A 

B 

C 
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KOMPETENZBEURTEILUNG (A3 IM FORMULAR UND BEIBLATT 1) 

 

Im Rahmen der Kompetenzbeurteilung wird eine Beurteilung des Arbeitsverhaltens und der 
daraus resultierenden Leistung des/der Mitarbeitenden anhand des Kompetenzmodells der kan-
tonalen Verwaltung BL vorgenommen. Dies geschieht auf dem Beiblatt 1. Dieses ist integrativer 
Bestandteil des MAG-Formulars. Der/die Mitarbeitende nimmt eine Selbsteinschätzung vor. 
Die/der Vorgesetzte reflektiert die Kompetenzen des/der Mitarbeitenden und nimmt auch eine 
Beurteilung vor. Wo nötig, wird diese begründet. Auf diese Weise ist die Entscheidung transpa-
rent und nachvollziehbar. Besteht Handlungsbedarf in einer Kompetenz, kann entweder ein Ziel 
im neuen Formular oder eine Entwicklungsmassnahme im aktuellen MAG-Formular formuliert 
werden. Die Beurteilung des/der Vorgesetzte/n fliesst anschliessend in die MAG-
Gesamtbeurteilung ein. Das Kompetenzmodell spiegelt den Gesamtanforderungskatalog der 
kantonalen Verwaltung wider. Nicht alle Kompetenzen treffen auf alle Stellenprofile von Mitar-
beitenden im gleichen Ausmass zu. Es liegt in der Verantwortung der vorgesetzten Person, im 
Vorfeld des MAGs die für den/die jeweilige Mitarbeitende/n zutreffenden Kompetenzen auszu-
wählen und mit den zusätzlichen direktions-, abteilungs- oder stellenspezifische Kompetenzen, 
die im Kompetenzenkatalog nicht abgebildet sind, zu ergänzen. Das vorliegende MAG-Formular 
lässt Raum, die ausgewählten BL-Kompetenzen um diese zusätzlichen Kompetenzen zu erwei-
tern, um eine abgerundete und stellenspezifische Kompetenzbeurteilung von Mitarbeitenden 
vornehmen zu können. 

 

DAS KOMPETENZMODELL DER KANTONALEN VERWALTUNG BL  
 
Das Kompetenzmodell 2011-2015 der kantonalen Verwaltung BL umfasst folgende Kompeten-
zen (für Mitarbeitende sind die Kompetenzen 6 und 10-12 nicht relevant): 
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zeigt sich 
durch  

erzeugt 

Aktion Ergebnis 

Kompetenzen  

Was passiert bei der Kompetenzbeurteilung? 

Verhalten 
Aufgabenerfüllung/ 

Arbeitsleistung 

Fähigkeit/ 
Veranlagung 

 

Das Modell beschreibt zu jeder Kompetenz beobachtbares Verhalten. Diese Verhaltensbe-
schreibungen stellen die Standards dar, an denen die Leistung und das Arbeitsverhalten der 
Mitarbeitenden gemessen werden soll. Die Beurteilung der Mitarbeitenden in Bezug auf die 
Standards erlaubt Rückschlüsse darauf, inwiefern und wie sie die erforderliche Leistung in der 
täglichen Arbeit erbringen. Damit werden nicht nur die im MAG vereinbarten Ziele, sondern die 
gesamte Aufgabenerfüllung berücksichtigt und bewertet. Das beobachtbare Verhalten pro 
Kompetenz ist für die verschiedenen Mitarbeitendenstufen (Führungsverantwortliche in 3 
Stufen, Fach/Projekt-
kader und Mitarbei-
tende) unterschied-
lich definiert. Jede 
Mitarbeitendenstufe 
verfügt daher über 
ein spezifisches Bei-
blatt 1.  

 

Vorgehen bei der Kompetenzenbeurteilung: 

1. Wahl Kompetenzmodell 

Wählen Sie die zutreffende Kompetenzbeschreibung (Beiblatt 1). Die Zuordnung können 
Sie dem SAP-System entnehmen.  

2. Beurteilung Kompetenzen 

Bieten Sie dem/der Mitarbeitenden die Gelegenheit, sich selbst einzuschätzen. Nehmen 
Sie ebenfalls eine Beurteilung der/des Mitarbeitenden vor und begründen Sie diese. Auf 
diese Weise fördern Sie den Dialog und das Verständnis. Ist eine Kompetenz für eine/n 
Mitarbeiter/in nicht relevant, ist eine Beurteilung nicht notwendig. 
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3. Zusätzliche stellenbezogene Kompetenzen 

Bitte ergänzen Sie Fachkompetenzen, die für die Ausübung der Stelle zentral sind, und er-
gänzen Sie weitere wichtige Kompetenzen, die sich aus Zusatz- und Sonderaufgaben er-
geben (z.B. Berufsbildung etc.). 

4. Handlungsbedarf 

Wird in Bezug auf bestimmte Kompetenzen Handlungsbedarf eruiert, entscheiden Sie, ob 
Sie: 

a) ein zukünftiges Ziel definieren (A1 im neuen Formular).  Idealerweise, wenn der/die 
Mitarbeitende über eine bestimmte Fähigkeiten verfügt, aber die entsprechende Leistung 
nicht erbracht hat bzw. wenn die Leistung noch gesteigert werden soll. Die Umsetzung 
fliesst so bewusst in die MAG-Gesamtbeurteilung ein.  

b) eine Entwicklungsmassnahme vereinbaren (C2 im aktuellen Formular).  
 Idealerweise, wenn dem/der Mitarbeitenden eine Fähigkeit fehlt oder eine solche aus-

gebaut werden soll, damit er/sie eine bestimmte geforderte Leistung überhaupt erbringen 
kann.  

 

Beispiele für die Kompetenzbeurteilung 
 

 



Leitfaden  

 

 

Seite 15 

BAUSTEIN B: ZUSAMMENARBEIT UND QUALITÄTSVERBESSERUNG 

Baustein B bietet die Gelegenheit zur einer Auseinandersetzung über die Themen Zusammen-
arbeit (B1) und Qualität (B2). Das MAG-Gespräch bietet die Gelegenheit, besonders positive 
Aspekte hervorzuheben oder Verbesserungsvorschläge anzubringen und zu diskutieren. Ant-
worten und Bemerkungen im gesamten Baustein B sind für den/die Mitarbeitende/n freiwillig 
und fliessen nicht in die MAG-Gesamtbeurteilung ein.  

 

 

 

WAS DEM/DER MITARBEITENDEN SONST NOCH WICHTIG IST  
(B3 IM FORMULAR) 

 

An dieser Stelle haben Mitarbeitende die Gelegenheit, mit der vorgesetzten Person Dinge und 
Themen anzusprechen, die Ihnen wichtig sind und die im vorgegebenen Ablauf des MAGs 
nicht genügend Raum haben. Dabei können Dinge thematisiert werden wie: Was schätzen Sie 
besonders? Was ist Ihnen ein wichtiges Anliegen? Haben Sie Befürchtungen? Wie schätzen 
Sie Ihre Work Life Balance ein? Waren Sie Zeuge von Diskriminierungen von Kollegen/innen? 
Wie ernst nimmt die Verwaltung das Thema Chancengleichheit? Ist Ihnen die Redukti-
on/Erhöhung der Stellenprozente ein Anliegen? etc. 
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BAUSTEIN C: PERSONALENTWICKLUNG  

Im Baustein C werden die beruflichen Entwicklungsperspektiven der Mitarbeitenden themati-
siert und entwicklerische Massnahmen vereinbart. Das Gespräch im Baustein C ist flexibel und 
der Situation angepasst zu gestalten, da Entwicklungsplanungen meist einen mittel- bis 
längerfristigen Horizont haben. Die Vereinbarungen des MAG-Bausteins C sind nicht 
Bestandteil der MAG-Gesamtbeurteilung.  

 

  

ENTWICKLUNGSHORIZONT (C 1.1 IM FORMULAR) 

Der mittelfristige Entwicklungshorizont wird in sinnvollen Zeitabständen thematisiert und muss 
nicht alljährlich angepasst werden.  

 

VORHANDENES POTENZIAL (C1.3 IM FORMULAR)  

Welches Potenzial wird bei dem/der Mitarbeitenden vermutet? Mitarbeitende verfügen über Po-
tenzial, wenn ein bestimmtes Leistungsvermögen in ihnen vorhanden und angelegt ist, sie die-
ses aus Mangel an Gelegenheiten oder Wissen aber noch nicht haben entfalten können. 
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ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN (C2 IM FORMULAR)  

Mit individuellen Personalentwicklungsmassnahmen sollen Mitarbeitende befähigt werden, ihr 
aktuelles oder zukünftiges Aufgabengebiet wirk-
sam zu erfüllen. Der Entscheid für individuelle 
entwicklerische Massnahmen setzt daher eine 
vertiefte gemeinsame Auseinandersetzung über 
die (genutzten und ungenutzten) Fähigkeiten, 
Potenziale, realistische und sinnvolle Entwick-
lungsziele sowie über mögliche neue Aufgaben- 
und Einsatzgebiete voraus. In diese Diskussion 
sind sinnvollerweise auch die im Vorwort des 
MAG aufgeführten strategischen Schwerpunkte 
und die jährlichen kantonalen Entwicklungsziele 
einzubeziehen.  

 Personalentwicklerische Massnahmen gehen 
über Seminarbesuche und Weiterbildungen hin-
aus!  

 

Die Massnahmen hängen ab: 

vom angestrebten Entwicklungsziel: vom Ergebnis der Gesamtbeurteilung: 

Beispiel: 
Zukünftig muss eine Mitarbeiterin in einem 
Themengebiet vermehrt Bevölkerungsgruppen 
durch Infoveranstaltungen sensibilisieren. Ziel 
ist es, Präsentationen souverän und gelassen 
zu halten und die Teilnehmenden trotz Ein-
wänden zu überzeugen. 

Beispiel: 
Die Betreuung eines Auszubildenden ist ver-
einbartes MAG-Ziel einer Mitarbeiterin im As-
sistenzbereich. Die zuständige Berufsbildnerin 
ist der Ansicht, dass der Auszubildende wenig 
zielgerichtet betreut und begleitet wurde. Die 
Mitarbeiterin hat für dieses Ziel eine B-
Beurteilung erhalten. 

Geeignete mögliche Massnahmen:  Geeignete mögliche Massnahmen:  

1. Die Mitarbeiterin geht bei einer Kollegin 
mit, die dies gut beherrscht und mischt 
sich unter die Teilnehmenden. Anschlies-
send führen sie ein Reflexionsgespräch  

1. Eine Kollegin mit der gleichen Funktion 
coacht die Betroffene in ihrer Aufgabe. 

 

2. Die Mitarbeiterin übernimmt eine Teilprä-
sentation und wertet diese mit der Präsen-
tationsleitung aus 

2. Die Mitarbeitende stellt der Berufsbildnerin 
wöchentlich eine Planung zur Verfügung, 
in der aufgeführt wird, welche Lerninhalte 
sie wie vermitteln möchte. 

3. etc. 
3. etc. 

In der Personalentwicklung werden folgende mögli-
che Massnahmenbereiche unterschieden: 

 Aus- und Weiterbildungen: externe oder inter-
ne Seminare und Tagungen, kantonale Füh-
rungsausbildungen, externes Studium, Selbst-
studium, weitere Berufsausbildung, etc. 

 Lernen in der Praxis am Arbeitsplatz: Neue 
oder höherwertige Aufgaben inkl. Unterweisung 
wie z B. neue Aufgaben, einmalige Sonderauf-
gaben, Projektarbeit, Einsatz als Stellvertreter/in, 
Coaching oder Mentoring, Göttifunktion für neue 
Mitarbeitende, Einsatz als Referent/in, Rotation 
im Team, Beschatten (über die Schulter schau-
en) oder Hospitieren 

 Weitere: Abgabe von Verantwortung/Teil- 
aufgaben oder Übernahme von Beratungsaufga-
ben bei bevorstehender Pensionierung, Weiter-
bildungsmöglichkeiten für Mitarbeitende in Mut-
ter- oder Vaterschaftsurlaub etc.   
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BEISPIELE AN ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN AUF BASIS DER GESAMTBEURTEILUNG: 

 

 Mögliche Entwicklungsmassnahmen 

AAA Übertragung von deutlich anspruchsvolleren Aufgaben und Projektaufgaben; Ent-
wicklungsschritte unmittelbar vorsehen 

AA Übertragung von anspruchsvolleren Aufgaben, Job Enrichment; Entwicklungsschritte 
mittel- bis langfristig prüfen 

A Übertragung von zusätzlichen, vergleichbaren Aufgaben und Projektaufgaben inner-
halb der aktuellen Stelle; Weiterbildung   

B Fortführung des Einarbeitungsprozesses; gezielte Analyse des Entwicklungsbedarfs, 
gezielte Seminarbesuche (gemäss individuellem Bedarfsplan), regelmässige Fort-
schrittskontrolle, Coaching 

C Gemeinsame Suche nach einer anderen Tätigkeit, Wechsel der Anforderungsstufe; 
Neuplatzierung 

 
 
 

IV. GESPRÄCHSNACHBEREITUNG 

 

1. Das Original wird in den unter Kapitel „Unterschriften“ beschriebenen Fällen an die nächst 
höhere vorgesetzte Person weitergeleitet und von ihr visiert.  

2. Der/die Mitarbeitende erhält eine Kopie des Gesprächs 
3. Das Original geht an den zuständigen Personaldienst, der es im Personaldossier ablegt.  

 
 

V. DATENSCHUTZ  

Da das MAG-Formular im Personaldossier abgelegt ist, können oder könnten grundsätzlich 
Personen, die Einsicht ins Personaldossier haben, Einblick ins MAG haben. Diese sind gemäss 
§ 8 der Verordnung zum Personalgesetz (SGS 150.11) folgende:  

 die/der Mitarbeitende 
 die jeweiligen Vorgesetzten 
 die Anstellungsbehörde 
 das Personalamt 

 


